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Der Anteil der unter 25-Jährigen bei den Eintritten lag 
2017 ebenfalls fast unverändert bei 7,1%. Der Fokus bei 
der Betreuung der unter 25-Jährigen mit Qualifikations-
bedarf liegt auf der Vermittlung in Berufsausbildung. 
Der Anteil der Ausländer/-innen an den Eintritten in 
Weiterbildung ist von 19,5% auf 21,4% weiter gestiegen. 
Der Anteil von Langzeitarbeitslosen ging von 12,6% auf 
11,0% zurück (Statistisches Bundesamt, 2017e, 2018n).

Das Weiterbildungsbudget der BA im Rechtskreis SGB 
III für die Förderung der Teilnahme an Maßnahmen der 
beruflichen Weiterbildung (inkl. u. a. der Programme 
„WeGebAU“ und „IFlaS” sowie allgemeiner Maßnahmen 
zur Weiterbildung von Menschen mit Behinderungen) 
betrug 2017 rund 1,66 Mrd. €. Die Ausgaben für die 
Gewährung von Arbeitslosengeld bei Weiterbildung be-
trugen zusätzlich 1,3 Mrd. € (Bundesagentur für Arbeit 
2018f, Geschäftsbericht 2017).

In der Grundsicherung betrugen die Ausgaben des 
Bundes für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
543,4 Mio. € (Bundesagentur für Arbeit 2018p, Bericht 
über das Haushaltsjahr 2017 in der Grundsicherung).

Da gering Qualifizierte auch weiterhin schlechtere 
Arbeitsmarktchancen haben (die Arbeitslosenquote von 
Personen ohne Berufsabschluss ist zwar im Vergleich 
zum Vorjahr um 1,5% gesunken, lag 2017 aber immer 
noch bei 18,7% (Bundesagentur für Arbeit 2018a: 
Arbeitsmarkt 2017, S. 19)) und gleichzeitig ein Fach-
kräftemangel prognostiziert wird, unterstützt die BA ab-
schlussorientierte Qualifizierungen sowohl im Programm 
WeGebAU (Zielgruppe: gering qualifizierte Beschäftigte) 
als auch mit der 2010 gestarteten Initiative zur Flankie-
rung des Strukturwandels (IFlaS) (Zielgruppe: gering 
qualifizierte Arbeitslose) und der Initiative Zukunftsstar-
ter (Zielgruppe: Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren 
ohne Berufsabschluss). Zu den abschlussorientierten 
Qualifizierungen zählen neben den Umschulungen (als 
betriebliche Einzel- oder Gruppenumschulungen) auch 
Vorbereitungskurse auf die Externenprüfung oder Quali-
fizierungen, die in aufeinander aufbauenden Teilquali-
fikationen strukturiert sind. Gefördert werden können 
Qualifizierungen in Berufen, für die nach bundes- oder 
landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer 
von mindestens 2 Jahren festgelegt ist (vgl. Kapitel 
B3.4).

Schaubild B3.1-3:  Aufbau des Programms WeGebAU im Jahr 2017 
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Säule 1

Qualifizierung von  
Beschäftigten in kleineren und 

mittleren Unternehmen

 ▶  in Unternehmen mit weniger als 
250 Beschäftigten

 ▶  Weiterbildungen außerhalb des 
Betriebs, die über kurzfristige 
arbeitsplatzbezogene 
Anpassungsqualifizierungen 
hinausgehen

 ▶  teilweise Erstattung der 
Lehrgangskosten

 ▶  Zuschuss zu notwendigen übrigen 
Weiterbildungskosten

 ▶  Beschäftigte unter 45 Jahren: 
Betrieb trägt mind. 50 % 
der Lehrgangskosten (für 
Maßnahmen, die vor dem 
31.12.2019 beginnen)

 ▶  Betriebe mit bis zu 
9 Beschäftigten: volle Übernahme 
der Weiterbildungskosten möglich

 ▶  Förderung von Beschäftigten 
ohne  bzw. mit nicht mehr 
verwertbarem Berufsabschluss

 ▶  Weiterbildungen, die direkt 
zu einem anerkannten 
Berufsabschluss führen: 
Umschulungen, Vorbereitungs-
lehrgänge auf Externen- und 
Nichtschülerprüfungen

 ▶  Erstattung der Lehrgangskosten 
und Zuschuss zu notwendigen 
übrigen Weiterbildungskosten

 ▶  Arbeitsentgeltzuschuss 
und Pauschale zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen für 
Betriebe

 ▶  Förderung von Beschäftigten 
ohne  bzw. mit nicht mehr 
verwertbarem Berufsabschluss

 ▶  Weiterbildungen, die mittelbar 
zu einem anerkannten 
Berufsabschluss führen: 
abschlussorientierte 
Teilqualifikationen

 ▶  Erstattung der Lehrgangskosten 
und Zuschuss zu notwendigen 
übrigen Weiterbildungskosten

 ▶  Arbeitsentgeltzuschuss 
und Pauschale zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen 
für Betrieb; Höhe abhängig 
von Anzahl der absolvierten 
Teilqualifizierungen

Säule 2

Abschlussbezogene  
Weiterbildung gering- 

qualifizierter Beschäftigter

Säule 3

Abschlussorientierte  
berufsqualifizierende  

Ausbildung




